
Sprechzeiten des Amtes
Dienstag:  9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag:  9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Montag, Mittwoch und Freitag: kein Sprechtag

E-Mail: amt@unterspreewald.de, Internet: www.unterspreewald.de
Die genannte E-Mail-Adresse dient nur zum Empfang einfacher 
Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung.

Die Schiedsstelle für alle amtsangehörigen 
Gemeinden ist zu erreichen:

 über das Amt Unterspreewald
Markt 1 • 15938 Golßen • Telefon: 035452 384-111
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Amtliche Bekanntmachungen

Amt Unterspreewald

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 140 Abs.1 BbgKVerf i. V. m. § 39 Abs.3 
BbgKVerf nachfolgende Beschlüsse, welche in der Sitzung des 
Amtsausschusses vom 06.07.2021 gefasst wurden, in orts-
üblicher Weise in ihrem wesentlichen Inhalt öffentlich bekannt 
gemacht:

Beschlussnummer: 32-2021
Tenor: Grundsatzbeschluss zur Änderung der 

sachlichen Teil-Flächennutzungspläne 
„Windenergienutzung“ der Gemeinden 
im Amt Unterspreewald

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  18
Davon anwesend:  16
Ja:  16
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 34-2021
Tenor: Beschlussfassung über die Satzung 

zur Benutzung von kommunalen Kin-
dertagesstätten sowie zur Festlegung 
und Erhebung von Elternbeiträgen im 
Amt Unterspreewald. (Kita-Satzung)

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  18
Davon anwesend:  16
Ja:  16
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen: 0

Beschlussnummer: 33-2021
Tenor: Abschluss eines Vergleiches im Ge-

richtsverfahren Amt Unterspreewald ./.
U. Sandmann, Az: 20 H 3/14

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 18
Davon anwesend:  16
Ja:  16
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 140 Abs. 1 BbgKVerf i. V. m. § 39 Abs. 3 
BbgKVerf nachfolgende Beschlüsse, welche in der Sitzung des 
Amtsausschusses vom 24.08.2021 gefasst wurden, in orts-
üblicher Weise in ihrem wesentlichen Inhalt öffentlich bekannt 
gemacht:

Beschlussnummer: 36-2021
Tenor: Durchführungsbeschluss zum Bauvor-

haben: Errichtung Anbau an das Feuer-
wehrgerätehaus im OT Neuendorf/See

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  18
Davon anwesend:  18
Ja:  18
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 39-2021
Tenor: Auftragsvergabe Bauvorhaben: Erwei-

terung Kita „Regenbogen“ Haus III, 
Hauptstraße 47 in 15910 Schönwald, 
OT Schönwalde - Los 9: Bodenbelags-
arbeiten an die Firma Fußbodenstudio 
Form und Farbe GmbH, Gewerbege-
biet Kiesberg 5 in 15295 Ziltendorf

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  18
Davon anwesend:  18
Ja:  18
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 40-2021
Tenor: Auftragsvergabe Bauvorhaben: Erwei-

terung Kita „Regenbogen“ Haus III, 
Hauptstraße 47 in 15910 Schönwald, 
OT Schönwalde - Los 10: Fliesenarbei-
ten an die Firma AMPEF Bauausfüh-
rung GmbH, OT Flatow, Hauptstraße 9 
in 16766 Kremmen

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  18
Davon anwesend:  18
Ja:  18
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 41-2021
Tenor: Auftragsvergabe Bauvorhaben: Erwei-

terung Kita „Regenbogen“ Haus III, 
Hauptstraße 47 in 15910 Schönwald, 
OT Schönwalde - Los 11: Malerar-
beiten an die Firma Heinrich Schmid 
GmbH, Christoph-Seydel-Straße 1 in 
01454 Radeberg

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  18
Davon anwesend:  18
Ja:  18
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 42-2021
Tenor: Auftragsvergabe Bauvorhaben: Erwei-

terung Kita „Regenbogen“ Haus III, 
Hauptstraße 47 in 15910 Schönwald, 
OT Schönwalde - Los 12: Innentüren an 
die Firma Tischlerei Schneider GmbH, 
Dorfstraße 24 in 01612 Nünchritz

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  18
Davon anwesend:  18
Ja:  18
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 44-2021
Tenor: Verwaltungsvereinbarung zur Entgelt-

abrechnung des Amtes Dahme/Mark
Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  18

Davon anwesend:  18
Ja:  12
Nein:  4
Enthaltung:  2
Befangen:  0
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Gemeinde Bersteland

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
01.09.2021 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 25-2021
Tenor: Abschluss eines Vertrages zur Siche-

rung der Infrastruktur für gemeinde-
eigene Flächen in den Gemarkungen 
Niewitz und Schiebsdorf

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  7
Ja:  7
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 62-2021
Tenor: Stellungnahme im Rahmen der Betei-

ligung der zuständigen Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
sowie der Nachbargemeinden zum 
Entwurf des Bebauungsplans „Frei-
flächen-Photovoltaikanlage Schiebs-
dorf“ der Gemeinde Kasel-Golzig  
OT Schiebsdorf

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  7
Ja:  0
Nein:  7
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 63-2021
Tenor: Satzungsbeschluss zum Bebauungs-

plan „Nutzungsänderung Spreewald-
Parkhotel in Klinik für Psychosomatik 
und Psychotherapie im OT Niewitz“ der 
Gemeinde Bersteland

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  
Ja:  7
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 64-2021
Tenor: Abschluss einer Vereinbarung zur Er-

richtung einer Grundstückszufahrt 
zum Grundstück Dorfstraße 48 b in  
15910 Bersteland OT Niewitz

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  7
Ja:  7
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Amt Unterspreewald   09.09.2021

Bekanntmachung

über die Auslegung von Planunterlagen  
zum Zwecke der Planfeststellung  

für den Neubau eines Radweges entlang  
der L 795 von Thyrow nach Siethen, 2. BA –  
von Bau-km 0-180 bis Bau-km 2+615,744  
in der Stadt Trebbin (Gemarkung Thyrow,  

Stangenhagen und Großbeuthen) und  
in der Stadt Ludwigsfelde (Gemarkung Siethen)  

im Landkreis Teltow-Fläming,  
im Amt Unterspreewald (Gemarkung Freiwalde)  
und der der Stadt Luckau (Gemarkung Kaden)  

im Landkreis Dahme-Spreewald

Der Landkreis Teltow-Fläming (Vorhabenträger) hat für das oben 
genannte Bauvorhaben die Durchführung des Planfeststellungs-
verfahrens nach § 38 BbgStrG, § 73 VwVfGund § 1 VwVfGBbg 
beantragt.
Für das Vorhaben besteht keine Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 5 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).

Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegeri-
schen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke 
in der Gemarkung Freiwalde im Amt Unterspreewald im Land-
kreis Dahme-Spreewald beansprucht.
Der Plan (Zeichnungen, Erläuterungen sowie die entscheidungs-
erheblichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen) liegt in 
der Zeit vom

04.10.2021 bis 03.11.2021

während der Dienststunden

Montag von 09.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch von 09.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag von 09.00 bis 12.00 Uhr

sowie nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb dieser 
Zeiten im Amt Unterspreewald, Nebenstelle Bauamt, Zimmer  
S 006, Hauptstr. 49, 15910 Schönwald und im Amt Unterspree-
wald, Sekretariat Zimmer 209, Markt 1, 15938 Golßen zur all-
gemeinen Einsichtnahme aus. Für die Einsichtnahme ist eine 
telefonische Anmeldung aufgrund der Covid-19-Pandemie er-
forderlich.

Es sind die aktuellen Hygiene- und Verhaltensregelungen, nach-
zulesen auf der Internetseite 
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/coronavirus/
informationen-zum-neuartigen-coronavirus/zum Schutz der 
Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen des Amtes Unterspreewald besonders zu beachten.

Die Rahmenbedingungen der Einsichtnahme, wie zum Beispiel 
die konkreten räumlichen Bedingungen sind abhängig vom 
weiteren Verlauf der Pandemie und der Infektionszahlen. Die 
Einzelheiten werden auf Nachfrage telefonisch oder per E-Mail 
mitgeteilt.

Ansprechpartner: Herr Bock, Telefon-Nr.: 035452 384 412, 
E-Mail: Bauamt@unterspreewald.de
Zudem wird der Plan im Internet 
https://lbv.brandenburg.de Aufgaben | Planfeststellung | 
Anhörungsverfahren veröffentlicht.
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Hinweise:

1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Beendi-
gung der Auslegung, das ist bis zum 17.11.2021 beim 
Landesamt für Bauen und Verkehr, Dezernat 21 - Anhö-
rung/Planfeststellung Straßen und Eisenbahnen, Linden-
allee 51, 15366 Hoppegarten (Telefon: 03342 4266-2105, 
Fax: 03342 4266-7603 oder 03342 4266-7601) oder im 
Amt Unterspreewald, Nebenstelle Bauamt, Hauptstr. 49,  
15910 Schönwald und Amt Unterspreewald, Markt 1, 
15938 Golßen gegen den Plan schriftlich oder zur Nie-
derschrift zum Aktenzeichen 2105-31103/0795/003 er-
heben oder in elektronischer Form mit einer qualifizierten 
Signatur im Sinne des Vertrauensdienstegesetzes (VDG) 
i. V. m. der Verordnung (EU) Nr. 910/2014. Bei der Verwen-
dung der elektronischen Form sind besondere technische 
Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter  
www.LBV.Brandenburg.de/medi/
QES_technische_Rahmenbedingungen.pdf 
aufgeführt sind.

2. Die Einwendungen müssen den geltend gemachten Belang 
und das Maß ihrer Beeinträchtigungen erkennen lassen. 
Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind Einwendungen 
ausgeschlossen (§ 39 Abs. 3 BbgStrG i. V. m. § 73 Abs. 4 
S. 3 VwVfG). Einwendungen und Stellungnahme der Ver-
einigungen sind nach Ablauf dieser Frist ebenfalls ausge-
schlossen (§ 39 Abs. 1b, 3 BbgStrG i. V. m. § 73 Abs. 4  
S. 5 VwVfG).

3. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Ein-
gaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite 
ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertre-
ter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls 
können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben.

4. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Be-
nachrichtigung der Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 S. 5 
VwVfG.

5. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Ter-
min erörtert, der zu gegebener Zeit noch ortsüblich bekannt 
gemacht wird. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen erhoben haben, 
bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter, wer-
den von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr 
als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese 
durch eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
Die Teilnahme an dem Erörterungstermin ist den Beteiligten 
freigestellt. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist 
möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche 
Vollmacht nachzuweisen, die der Anhörungsbehörde zu 
den Akten zu geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten 
in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden.

Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig 
erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen verzichten (§ 39 
Abs. 2 BbgStrG).
6. Kosten, die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, 

Erhebung von Einwendungen, Teilnahme am Erörterungs-
termin oder Vertreterbestellung entstehen, werden nicht 
erstattet.

7. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der 
Planfeststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, wer-
den nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem ge-
sonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

8. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhö-
rungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde (Lan-
desamt für Bauen und Verkehr, Lindenallee 51, 15366 Hop-
pegarten) entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und die-
jenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, kann 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn 
mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

9. Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbau-
beschränkungen nach § 24 BbgStrG und die Verände-
rungssperre nach § 40 BbgStrG in Kraft. Darüber hinaus 
steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger der Straßenbaulast 
ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu  
(§ 40 Abs. 5 BbgStrG).

10. Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist ebenfalls auf der In-
ternetseite https://www.unterspreewald.de/amt/verwaltung/
bekanntmachungen/ der auslegenden Verwaltungsbehörde 
im Amt Unterspreewald gemäß § 27a VwVfG zugänglich.

11. Hinweis zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Aufgrund der seit dem 25. Mai 2018 anwendbaren DSGVO 
wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Beteiligung 
der Öffentlichkeit im o. g. Planfeststellungsverfahren die 
erhobenen Einwendungen und darin mitgeteilten personen-
bezogenen Daten ausschließlich für das Planfeststellungs-
verfahren von der Anhörungs- und Planfeststellungsbe-
hörde (Landesamt für Bauen und Verkehr, Lindenallee 51,  
15366 Hoppegarten und des Datenschutzbeauftragten: 
Landesamt für Bauen und Verkehr, Herr Böttner, Linden-
allee 51, 15366 Hoppegarten, E-Mail: LBV-DSB@lbv.bran-
denburg.de, Telefon: 03342 4266-1500) gespeichert und 
verarbeitet werden. Die persönlichen Daten werden benö-
tigt, um den Umfang der Betroffenheit beurteilen zu können. 
Sie werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Aufgabener-
füllung erforderlich ist. Die Daten können an den Vorhaben-
träger und seine mitarbeitenden Büros zur Auswertung der 
Stellungnahmen weitergegeben werden. Insoweit handelt 
es sich um eine erforderliche und somit rechtmäßige Verar-
beitung aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung gem. Art.6 
Absatz 1 Satz 1 lit. c DSGVO. Der Vorhabenträger (Landkreis 
Teltow-Fläming) als auch dessen Beauftragte sind zur Ein-
haltung der DSGVO verpflichtet. Werden personenbezogene 
Daten verarbeitet, so hat die betroffene Person das Recht 
Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten zu 
erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezo-
gene Daten verarbeitet werden, steht der betroffenen Person 
ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die 
gesetzlichen Voraussetzungen vor, so kann die Löschung 
oder Einschränkung der Verarbeitung verlangt sowie Wider-
spruch gegen die Verarbeitung eingelegt werden (Art. 17, 18 
und 21 DSGVO).

Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird darum gebeten für die 
Einsichtnahme in die Unterlagen vorrangig die Zugangsmöglich-
keiten im Internet zu nutzen und Einwendungen schriftlich (per 
Post oder Fax) oder elektronisch (E-Mail mit qualifizierter elekt-
ronischer Signatur) einzureichen.

gez. Urchs
Amtsdirektor

Gemeinde Kasel-Golzig

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
30.08.2021 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 37-2021
Tenor: Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 

2012 der Gemeinde Kasel-Golzig.
Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9

Davon anwesend:  7
Ja:  7
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0
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Beschlussnummer: 38-2021
Tenor: Entlastung der Amtsdirektorin für den 

Jahresabschluss des Haushaltsjahres 
2012 der Gemeinde Kasel-Golzig.

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  7
Ja:  6
Nein:  0
Enthaltung:  1
Befangen: 0

Beschlussnummer: 39-2021
Tenor: Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 

2013 der Gemeinde Kasel-Golzig.
Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9

Davon anwesend:  7
Ja:  7
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 40-2021
Tenor: Entlastung des Amtsdirektors für den 

Jahresabschluss des Haushaltsjahres 
2013 der Gemeinde Kasel-Golzig.

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  7
Ja:  7
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 41-2021
Tenor: Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 

2014 der Gemeinde Kasel-Golzig.
Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9

Davon anwesend:  7
Ja:  7
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 42-2021
Tenor: Entlastung des Amtsdirektors für den 

Jahresabschluss des Haushaltsjahres 
2014 der Gemeinde Kasel-Golzig.

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  7
Ja:  7
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 43-2021
Tenor: Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 

2015 der Gemeinde Kasel-Golzig.
Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9

Davon anwesend:  7
Ja:  7
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 44-2021
Tenor: Entlastung des Amtsdirektors für den 

Jahresabschluss des Haushaltsjahres 
2015 der Gemeinde Kasel-Golzig.

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  7
Ja:  7
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 45-2021
Tenor: Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 

2016 der Gemeinde Kasel-Golzig.
Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9

Davon anwesend:  7
Ja:  7
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen: 0

Beschlussnummer: 46-2021
Tenor: Entlastung des Amtsdirektors für den 

Jahresabschluss des Haushaltsjahres 
2016 der Gemeinde Kasel-Golzig.

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  7
Ja:  7
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 47-2021
Tenor: Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 

2017 der Gemeinde Kasel-Golzig.
Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9

Davon anwesend:  7
Ja:  7
Nein: 0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 48-2021
Tenor: Entlastung des Amtsdirektors für den 

Jahresabschluss des Haushaltsjahres 
2017 der Gemeinde Kasel-Golzig.

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  7
Ja:  7
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 35-2021
Tenor: Abschluss eines Vertrages zur Flä-

chensicherung für Kompensati-
onsmaßnahmen in der Gemarkung 
Zauche zum Vorhaben: Windenergie-
projekt Duben West - Repowering

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  7
Ja:  7
Nein: 0
Enthaltung:  0
Befangen:  0
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Beschlussnummer: 36-2021
Tenor: Aufhebung Beschluss Nr. 1-2021 und 

Abschluss eines Vertrages zur Flä-
chensicherung für Kompensations-
maßnahmen in der Gemarkung Jetsch 
zum Vorhaben: Windenergieprojekt 
Duben West - Repowering

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  7
Ja:  6
Nein:  0
Enthaltung:  1
Befangen:  0

Beschlussnummer: 34-2021
Tenor: Versagung des gemeindlichen Ein-

vernehmens gem. Baugesetzbuch 
(BauGB) zum Vorhaben: Vorbescheid - 
Errichtung von 2 Ferienhäusern (Mo-
bilheimen) in der Gemarkung Zauche, 
Flur 3, Flurstück 66/1

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  7
Ja:  0
Nein:  7
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 33-2021
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Einverneh-

mens gemäß Baugesetzbuch (BauGB) 
zum Vorhaben: Errichtung einer Einfrie-
dung und Hundzwinger in der Gemar-
kung Jetsch, Flur 2, Flurstück 131/2

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  7
Ja:  7
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Bekanntmachung des Beschlusses  
der Gemeindevertretung Kasel-Golzig  
über den Jahresabschluss 2012 und  

die Entlastung des Amtsdirektors
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kasel-Golzig hat in der 
Sitzung am 11.08.2021 gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 15 und  
§ 83 Abs. 6 BbgKVerf den geprüften Jahresabschluss 2012 be-
schlossen und dem Amtsdirektor die Entlastung erteilt.

Jeder kann Einsicht in den Jahresabschluss mit seinen Anlagen 
nehmen. Er liegt zur Einsichtnahme an den öffentlichen Sprech-
zeiten des Amtes Unterspreewald wöchentlich:

Dienstag von 9.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag von 9.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr

in den Amtsgebäuden des Amtes Unterspreewald, Markt 1, 
15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schönwald aus.

Golßen, 17.09.2021

Henri Urchs
Amtsdirektor

Bekanntmachung des Beschlusses  
der Gemeindevertretung Kasel-Golzig  
über den Jahresabschluss 2013 und  

die Entlastung des Amtsdirektors
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kasel-Golzig hat in der 
Sitzung am 11.08.2021 gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 15 und  
§ 83 Abs. 6 BbgKVerf den geprüften Jahresabschluss 2013 be-
schlossen und dem Amtsdirektor die Entlastung erteilt.

Jeder kann Einsicht in den Jahresabschluss mit seinen Anlagen 
nehmen. Er liegt zur Einsichtnahme an den öffentlichen Sprech-
zeiten des Amtes Unterspreewald wöchentlich:

Dienstag von 9.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag von 9.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr

in den Amtsgebäuden des Amtes Unterspreewald, Markt 1, 
15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schönwald aus.

Golßen, 17.09.2021

Henri Urchs
Amtsdirektor

Bekanntmachung des Beschlusses  
der Gemeindevertretung Kasel-Golzig  
über den Jahresabschluss 2014 und  

die Entlastung des Amtsdirektors
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kasel-Golzig hat in der 
Sitzung am 11.08.2021 gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 15 und  
§ 83 Abs. 6 BbgKVerf den geprüften Jahresabschluss 2014 be-
schlossen und dem Amtsdirektor die Entlastung erteilt.

Jeder kann Einsicht in den Jahresabschluss mit seinen Anlagen 
nehmen. Er liegt zur Einsichtnahme an den öffentlichen Sprech-
zeiten des Amtes Unterspreewald wöchentlich:

Dienstag von 9.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag von 9.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr

in den Amtsgebäuden des Amtes Unterspreewald, Markt 1, 
15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schönwald aus.
Golßen, 17.09.2021

Henri Urchs
Amtsdirektor

Bekanntmachung des Beschlusses  
der Gemeindevertretung Kasel-Golzig  
über den Jahresabschluss 2015 und  

die Entlastung des Amtsdirektors
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kasel-Golzig hat in der 
Sitzung am 11.08.2021 gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 15 und  
§ 83 Abs. 6 BbgKVerf den geprüften Jahresabschluss 2015 be-
schlossen und dem Amtsdirektor die Entlastung erteilt.

Jeder kann Einsicht in den Jahresabschluss mit seinen Anla-
gen nehmen. Er liegt zur Ein- sichtnahme an den öffentlichen 
Sprechzeiten des Amtes Unterspreewald wöchentlich:

Dienstag von 9.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag von 9.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr

in den Amtsgebäuden des Amtes Unterspreewald, Markt 1, 
15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schönwald aus.

Golßen, 17.09.2021

Henri Urchs
Amtsdirektor
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Bekanntmachung des Beschlusses  
der Gemeindevertretung Kasel-Golzig  
über den Jahresabschluss 2016 und  

die Entlastung des Amtsdirektors
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kasel-Golzig hat in der 
Sitzung am 11.08.2021 gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 15 und  
§ 83 Abs. 6 BbgKVerf den geprüften Jahresabschluss 2016 be-
schlossen und dem Amtsdirektor die Entlastung erteilt.
Jeder kann Einsicht in den Jahresabschluss mit seinen Anlagen 
nehmen. Er liegt zur Einsichtnahme an den öffentlichen Sprech-
zeiten des Amtes Unterspreewald wöchentlich:

Dienstag von 9.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag von 9.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr

in den Amtsgebäuden des Amtes Unterspreewald, Markt 1, 
15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schönwald aus.

Golßen, 17.09.2021

Henri Urchs
Amtsdirektor

Bekanntmachung des Beschlusses  
der Gemeindevertretung Kasel-Golzig  
über den Jahresabschluss 2017 und  

die Entlastung des Amtsdirektors
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kasel-Golzig hat in der 
Sitzung am 11.08.2021 gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 15 und  
§ 83 Abs. 6 BbgKVerf den geprüften Jahresabschluss 2017 be-
schlossen und dem Amtsdirektor die Entlastung erteilt.

Jeder kann Einsicht in den Jahresabschluss mit seinen Anla-
gen nehmen. Er liegt zur Ein- sichtnahme an den öffentlichen 
Sprechzeiten des Amtes Unterspreewald wöchentlich:

Dienstag von 9.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag von 9.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr

in den Amtsgebäuden des Amtes Unterspreewald, Markt 1, 
15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schönwald aus.

Golßen, 17.09.2021

Henri Urchs
Amtsdirektor

Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow

AMT UNTERSPREEWALD
Gemeinde: Rietzneuendorf-Staakow

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung 
vom 30.08.2021 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem  
wesentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 32-2021
Tenor: 1. Änderungssatzung zur Anschluss-

kostenersatzsatzung Trinkwasser der 
Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 9
Davon anwesend: 7
Ja: 7
Nein: 0
Enthaltung: 0
Befangen: 0

Beschlussnummer: 29-2021
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Ein-

vernehmens gem. Baugesetzbuch 
(BauGB) zum Vorhaben: Errichtung 
Überdachung zum Abstellen von 
Fahrrädern und Abstell- und Lagerflä-
che in der Gemarkung Staakow, Flur 
4, Flurstück 114/18

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 9
Davon anwesend: 7
Ja: 7
Nein: 0
Enthaltung: 0
Befangen: 0

Beschlussnummer: 33-2021
Tenor: Abschluss einer Nutzungsvereinba-

rung - Dorfstraße 66 15910 Rietzneuen- 
dorf-Staakow OT Staakmühle (Ge-
markung Staakow, Flur 5, Flurstück 
24/2)

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 9
Davon anwesend: 7
Ja: 7
Nein: 0
Enthaltung: 0
Befangen: 0

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
14.09.2021 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 30-2021
Tenor: Aufhebung Beschluss 26-2021 und 

Auftragsvergabe - Herstellung eines 
Trinkwasserhausanschlusses in der 
Dorfstraße 39 a in 15910 Rietzneuen-
dorf-Staakow, OT Staakow

Abstimmungs-ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  6
Ja:  6
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 35-2021
Tenor: Auftragsvergabe - Herstellung eines 

Trinkwasserhausanschlusses in der 
Dorfstraße 9a in 15910 Rietzneuen-
dorf-Staakow OT Staakow

Abstimmungs-ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  6
Ja:  5
Nein:  1
Enthaltung:  0
Befangen:  0
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Gemeinde Schlepzig

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
10.08.2021 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 37-2021
Tenor: Abschluss einer Vereinbarung über die 

Flächeninanspruchnahme zum Bau-
vorhaben: Ersatzneubau Wehr Mühle 
Schlepzig

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  6
Davon anwesend:  6
Ja:  6
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 38-2021
Tenor: Bestätigung Nachtrag zum Bauvor-

haben: Umbau und Erweiterung Kita  
Libelle - Errichtung Spielgerätehaus 
und Fahrradunterstand

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  6
Davon anwesend:  6
Ja:  6
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 41-2021
Tenor: Durchführung des Widmungsverfah-

rens für den Verbindungsweg von der 
L 42 zum Sportplatz

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  6
Davon anwesend:  6
Ja:  6
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen: 0

Beschlussnummer: 28-2021
Tenor: 1. Änderung Nutzungsvertrag über eine 

Teilfläche des Flurstücks 138, Flur 2, 
Gemarkung Schlepzig in Abänderung 
des Wortlautes der Beschlussvorlage

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  6
Davon anwesend:  6
Ja:  0
Nein: 6
Enthaltung: 0
Befangen:  0

Gemeinde Schönwald

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
23.08.2021 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 50-2021
Tenor: Auftragsvergabe zum Bauvorhaben: 

Sanierung Mühlenweg - in 15910 
Schönwald OT Schönwalde

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  9
Ja:  9
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 53-2021
Tenor: Übernahme der Erschließungsanlage 

zum V+E Plan „Wohnbebauung Briese-
ner Weg“ im OT Schönwalde

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  9
Ja:  5
Nein:  3
Enthaltung:  1
Befangen:  0

Beschlussnummer: 54-2021
Tenor: Durchführungsbeschluss zum Bauvor-

haben: Nutzungsänderung der Räume 
des ehem. Sparkassengebäudes in 
eine Schulnutzung (Musikraum)

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  9
Ja:  9
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 55-2021
Tenor: Stellungnahme im Rahmen der Betei-

ligung der zuständigen Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
sowie der Nachbargemeinden zum Ent-
wurf des Bebauungsplans „Freiflächen-
Photovoltaikanlage Schiebsdorf“ der 
Gemeinde Kasel-Golzig OT Schiebsdorf

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  9
Ja:  6
Nein:  2
Enthaltung:  1
Befangen:  0

Beschlussnummer: 57-2021
Tenor: Abschluss eines Nutzungsvertra-

ges zur Sicherung der Infrastruktur 
für gemeindeeigene Flächen in den 
Gemarkungen Waldow/Brand und 
Schönwalde zur Realisierung von 
Windenergieprojekten

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  9
Ja:  9
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 58-2021
Tenor: Aufhebung Beschluss Nr. 45-2001 und 

Abschluß eines städtebaulichen Ver-
trages zur Aufstellung des Bebauungs-
plans „Wohnbebauung Gartenstraße/
Lubolzer Straße“ in der Gemeinde 
Schönwald OT Schönwalde

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  9
Ja:  9
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0



- 9 - AMTSBLATT AMT UNTERSPREEWALDNR. 10/2021

Beschlussnummer: 59-2021
Tenor: Aufstellung des Bebauungsplans 

„Wohnbebauung Kietz im OT Schön-
walde“ der Gemeinde Schönwald

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  9
Ja:  9
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 60-2021
Tenor: Abschluß eines städtebaulichen Ver-

trages zur Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Wohnbebauung Kietz im  
OT Schönwalde“ in der Gemeinde 
Schönwald

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  9
Ja:  9
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 61-2021
Tenor: Abwägungsbeschluss über die Aus-

wertung der Stellungnahmen im 
Rahmen der Beteiligung gemäß § 4  
Abs. 2 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB 
zur Aufstellung des Bebauungsplans 
„Wohnbebauung Gartenstraße/Lubol-
zer Straße“ für die Gemeinde Schön-
wald OT Schönwalde

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  9
Ja: 9
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 62-2021
Tenor: Satzungsbeschluss zum Bebauungs-

plan „Wohnbebauung Gartenstraße/
Lubolzer Straße“ in der Gemeinde 
Schönwald OT Schönwalde

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  9
Ja:  8
Nein:  0
Enthaltung:  1
Befangen:  0

Beschlussnummer: 64-2021
Tenor: Abschluss eines Vertrages über die 

Nutzung von gemeindlichen Grund-
stücken als Stellplätze für PKW in der 
Gemarkung Schönwalde

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  9
Ja:  9
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 46-2021
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Ein-

vernehmens gem. Baugesetzbuch 
(BauGB) zum Vorhaben: Voranfrage - 
Errichtung eines Einfamilienhauses mit 
Doppelcarport und Nebengebäude in 
der Gemarkung Schönwalde, Flur 3, 
Flurstück 114

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  9
Ja:  9
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 65-2021
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Ein-

vernehmens gem. Baugesetzbuch 
(BauGB) zum Vorhaben: Voranfrage 
- Änderung der Dachkonstruktion Ein-
familienwohnhaus in der Gemarkung 
Schönwalde, Flur 6, Flurstück 103/2

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  9
Ja:  9
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 48-2021
Tenor: Versagung des gemeindlichen Ein-

vernehmens gem. Baugesetzbuch 
(BauGB) zum Vorhaben: Voranfrage 
- Errichtung eines Einfamilienhauses 
in der Gemarkung Waldow/Br., Flur 4, 
Flurstück 346/2

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  9
Ja:  0
Nein:  9
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 51-2021
Tenor: Aufhebung Beschlussvorlage 37-2021 

- Pachtverlängerung, Gemarkung Wal-
dow, Flur 4, Flst. 450

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  9
Ja:  9
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 52-2021
Tenor: Abschluss eines Vertrages zur Herstel-

lung einer Zuwegung zum Grundstück 
Hauptstraße 20 a im OT Schönwalde

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  9
Ja:  9
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Bekanntmachung über das  
Inkrafttreten des Bebauungsplans

„Wohnbebauung Gartenstraße/Lubolzer Straße“  
der Gemeinde Schönwald OT Schönwalde

Die Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Schönwald hat in 
ihrer Sitzung am 23.08.2021, mit Beschluss Nr. 62-2021 den Be-
bauungsplan „Wohnbebauung Gartenstraße/Lubolzer Straße“ 
als Satzung beschlossen.
Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurstücke:
Gemarkung Schönwald, Flur 4, Flurstücke 639, 1, 439, 603 und 206
Im angefügten Planausschnitt ist der Geltungsbereich darge-
stellt.
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Jedermann kann den Bebauungsplan einschließlich Begrün-
dung im Amt Unterspreewald, Nebenstelle Schönwald, Haupt- 
straße 49, Bauamt, Zimmer S 006, 15910 Schönwald,  
OT Schönwalde während folgender Dienststunden:

Dienstag: 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag: 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr

und außerhalb der Sprechzeiten nach Terminvereinbarung ein-
sehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden:

1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften.

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes zum Flächennutzungsplan

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung 
dieser Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.
Die Satzung tritt mit ihrer Veröffentlichung am 01.10.2021 in 
Kraft.

Golßen, den 08.09.2021

gez. Henri Urchs
Amtsdirektor

Gemeinde Steinreich

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
12.08.2021 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 24-2021
Tenor: 1. Nachtrag zum Vertrag zur Sicherung 

der Infrastruktur vom 28.05.2014/ 
10.06.2014

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  8
Ja:  8
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 33-2020
Tenor: Durchführungsbeschluss der Bau-

maßnahme: Ausbau des ländlichen 
Weges von Sellendorf bis zum Eich-
buschweg in 15938 Steinreich

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  8
Ja:  0
Nein:  8
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 43-2021
Tenor: Zustimmung zum Bauvorhaben der 

Mitnetz Strom mbH: Ersatzneubau 
Trafostation Zum Eichbusch, Flur- 
stück 33, Flur 1, Gemarkung Sellen-
dorf und der Eintragung einer Dienst-
barkeit.

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  8
Ja:  8
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 42-2021
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Einver-

nehmens zum Vorhaben: 1. Nachtrag 
zur Baugenehmigung 63-03455-18-52 
„Errichtung Saunahaus“ in der Gemar-
kung Damsdorf, Flur 2, Flurstück 33

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  8
Ja:  8
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Stadt Golßen

Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung vom 23.08.2021 gefasst wurden, in ortsüblicher 
Weise in ihrem wesentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 103-2021
Tenor: Ehemaliges FW-Gerätehaus Gersdorf: 

Sicherung & Erhaltung als Gebäude 
mit Abstellraum für den Gemeindeteil 
in Abänderung des Wortlautes
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Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  15
Ja:  15
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 114-2021
Tenor: Abberufung und Berufung sachkun-

diger Einwohner für den Planungs-, 
Bau-, Wirtschafts- und Umweltaus-
schuss

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  15
Ja:  15
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 117-2021
Tenor: Auftragsvergabe zur rechtlichen 

Begleitung der Gründung und des 
Betriebs eines „Medizinischen Ver-
sorgungszentrums“ (MVZ) in 15938 
Golßen (vollständiger Auftrag) in 
Abänderung des Wortlautes, an die 
Rechtsanwaltskanzlei Busse & Mies-
sen, Rankestraße 8 in 10789 Berlin

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  15
Ja:  11
Nein:  0
Enthaltung:  4
Befangen:  0

Beschlussnummer: 148-2021
Tenor: Bestätigung des 3. Nachtrages zum 

Bauvorhaben: Sanierung Marstall 
und Umbau zu einem soziokultu-
rellen Zentrum, Friedensstraße 5 in  
15938 Golßen - Los 4: Elektrotechni-
sche Anlagen

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  15
Ja:  11
Nein:  4
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 152-2021
Tenor: Verlängerung eines Pachtvertrages in 

der Gemarkung Golßen, Flur 5, Flur-
stücke: 262, 263, 264, 278 und 871 tlw.

Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  15
Ja:  15
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Sonstige amtliche Bekanntmachungen

Amt Unterspreewald

Abstimmungsbekanntmachung

Abstimmungsbehör-
de:

Amt Unterspreewald, Markt 1, 
15938 Golßen

Gemeinde: Bersteland, Drahnsdorf, Kasel-Golzig, 
Krausnick-Groß, Wasserburg, Rietzneu-
endorf-Staakow, Schlepzig, Schönwald, 
Steinreich, Unterspreewald und die Stadt 
Golßen

Stimmkreis: 28

Bekanntmachung
über die Durchführung eines Volksbegehrens „Volksinitiative 
zur Abschaffung der Erschließungsbeiträge für „Sandpisten“
Die Vertreter der Volksinitiative „Volksinitiative zur Abschaf-
fung der Erschließungsbeiträge für ,Sandpisten‘“ haben frist-
gemäß die Durchführung eines Volksbegehrens verlangt. Die 
Landesregierung oder ein Drittel der Mitglieder des Landtages 
Brandenburg haben innerhalb der Frist des § 13 Absatz 3 des 
Volksabstimmungsgesetzes (VAGBbg) keine Klage gegen die 
Zulässigkeit des Volksbegehrens anhängig gemacht.
Das Volksbegehren kann durch alle stimmberechtigten Bürge-
rinnen und Bürger ab dem

12. Oktober 2021 bis zum 11. April 2022

durch Eintragung in die ausliegenden Eintragungslisten oder 
durch briefliche Eintragung auf den Eintragungsscheinen unter-
stützt werden. Gemäß § 17 Absatz 2 VAGBbg können die Bür-
gerinnen und Bürger ihr Eintragungsrecht durch Eintragung in 
die amtliche Eintragungsliste nur bei der Abstimmungsbehörde 
der Gemeinde ausüben, in der sie ihre Wohnung, bei mehreren 
Wohnungen ihre Hauptwohnung oder, sofern sie keine Wohnung 
in der Bundesrepublik Deutschland haben, ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben; diese Bürgerinnen und Bürger können ihr Ein-
tragungsrecht jedoch auch bei den zu Buchstabe A) angeführten 
weiteren Eintragungsstellen ausüben.

Eintragungsberechtigt sind gemäß § 16 VAGBbg in Verbindung 
mit §§ 5 und 7 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes 
(BbgLWahlG) alle deutschen Bürgerinnen und Bürger, die zum 
Zeitpunkt der Eintragung oder spätestens am 11. April 2022

- das 16. Lebensjahr vollendet haben, also vor dem  
12. April 2006 geboren sind,

- seit mindestens einem Monat im Land Brandenburg ihren 
ständigen Wohnsitz oder, sofern sie keine Wohnung in der 
Bundesrepublik Deutschland haben, ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben sowie

- nicht nach § 7 BbgLWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind.

A) Unterstützung des Volksbegehrens durch Eintragung in 
Eintragungslisten
Das Volksbegehren kann durch Eintragung in die ausliegenden 
Eintragungslisten in folgendem Eintragungsraum der Abstim-
mungsbehörde bis Montag, den 11. April 2022, 16 Uhr unter-
stützt werden:

Lfd.

Nummer

Eintragungsstellen Eintragungszeiten

1 Amt Unterspreewald

Bürgerbüro

Markt 1

15938 Golßen

Montag, Mittwoch und Donnerstag

7.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr

Dienstag

7.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr

Freitag

7.00 – 12.00 Uhr
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Personen, die sich in die Eintragungslisten eintragen wollen, ha-
ben sich über ihre Person auszuweisen (§ 7 Absatz 1 Volksbe-
gehrensverfahrensverordnung - VVVBbg).
Wer sich in die Eintragungsliste einträgt, muss persönlich und 
handschriftlich unterzeichnen. Neben der Unterschrift sind Fa-
milienname, Vorname, Tag der Geburt, Wohnort und Wohnung, 
bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung oder gewöhnli-
cher Aufenthalt, sowie der Tag der Eintragung lesbar einzutra-
gen (§ 18 Absatz 1 VAGBbg i. V. m. § 8 Absatz 1 VVVBbg). Eine 
Eintragung kann nach § 18 Absatz 2 VAGBbg nicht mehr zu-
rückgenommen werden.
Eintragungsberechtigte Personen, die wegen einer körperlichen 
Behinderung nicht in der Lage sind, die Eintragung selbst vorzu-
nehmen und dies mit Hinweis auf ihre Behinderung zur Nieder-
schrift erklären, werden von Amts wegen in die Eintragungsliste 
eingetragen (§ 15 Absatz 2 Satz 2 VAGBbg i. V. m. § 8 Absatz 2 
VVVBbg).
Eintragungsberechtigte Personen, die wegen einer körper-
lichen Behinderung den Eintragungsraum nicht oder nur unter 
unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen können, können eine 
Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) mit der Ausübung ihres 
Eintragungsrechts beauftragen. Hierfür ist der Hilfsperson eine 
entsprechende Vollmacht durch die eintragungsberechtigte Per-
son auszustellen (§ 15 Absatz 2 Satz 2 VAGBbg i. V. m. § 7 
Absatz 4 VVVBbg).

B) Unterstützung des Volksbegehrens durch briefliche Ein-
tragung

Jeder Eintragungsberechtigte hat das Recht, auf Antrag das 
Volksbegehren durch briefliche Eintragung zu unterstützen. Der 
Antrag kann von der eintragungsberechtigten Person selbst oder 
einer von ihr bevollmächtigten Person schriftlich, elektronisch  
(z. B. per E-Mail oder Fax) oder mündlich (zur Niederschrift) bei 
der Abstimmungsbehörde gestellt werden, in der die eintra-
gungsberechtigte Person ihre Wohnung, bei mehreren Wohnun-
gen ihre Hauptwohnung, oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. Bei der elektronischen Antragstellung ist der Tag der Geburt 
der antragstellenden Person anzugeben (§ 15 Absatz 6 Satz 4 
VAGBbg). Eine fernmündliche Antragstellung ist unzulässig.
Die antragstellende Person kann sich bei der Antragstellung 
auch der Hilfe einer Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) bedie-
nen (§ 15 Absatz 6 Satz 2 i. V. m. § 15 Absatz 2 Satz 2 VAGBbg).
Eintragungsscheine können bis zwei Tage vor Ablauf der Eintra-
gungsfrist beantragt werden (§ 8a Absatz 5 VVVBbg).
Die für die briefliche Eintragung erforderlichen Unterlagen (Ein-
tragungsschein und Briefumschlag) werden der antragstellen-
den Person entgeltfrei übersandt.
Die Eintragung muss persönlich vollzogen werden. Wer wegen 
einer körperlichen Behinderung nicht in der Lage ist, die brief- 
liche Eintragung persönlich zu vollziehen, kann sich der Hil-
fe einer Person (Hilfsperson) bedienen (§ 15 Absatz 2 Satz 2 
VAGBbg). Auf dem Eintragungsschein hat die eintragungsbe-
rechtigte Person oder die Hilfsperson gegenüber der Abstim-
mungsbehörde an Eides statt zu versichern, dass sie die Erklä-
rung der Unterstützung des Volksbegehrens persönlich oder 
nach dem erklärten Willen der eintragungsberechtigten Person 
abgegeben hat (§ 15 Absatz 7 VAGBbg).
Bei der brieflichen Eintragung muss der Eintragungsberechtigte 
den Eintragungsschein so rechtzeitig an die auf dem amtlichen 
Briefumschlag angegebene Stelle absenden, dass der Eintra-
gungsbrief dort spätestens am 11. April 2022, 16 Uhr eingeht.
Der Eintragungsbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ausschließlich von der Deutschen Post AG unent-
geltlich befördert. Der Eintragungsbrief kann auch bei der auf 
dem Briefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.
Das verlangte Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:

Volksinitiative zur Abschaffung 

der Erschließungsbeiträge für „Sandpisten“

Der Landtag wird aufgefordert, die gemeindlichen Erschlie-
ßungsbeiträge für sogenannte „Sandpisten“ abzuschaffen, d. h. 

für Erschließungsanlagen oder Teile von Erschließungsanlagen, 
die vor dem 3. Oktober 1990 hergestellt oder für Verkehrszwe-
cke genutzt wurden. Der Landtag möge eine entsprechende Än-
derung des Kommunalabgabengesetzes vornehmen.

Begründung: Straßen sind Teil der Infrastruktur und damit der 
Daseinsvorsorge für jedermann. Als öffentlicher Raum sollten sie 
auch durch die Allgemeinheit finanziert werden. Ein besonde-
rer Vorteil für anliegende Grundstücke ist nicht quantifizierbar. 
Eine Anliegerbeteiligung an Erschließungsbeiträgen ist nur ge-
rechtfertigt, wenn es sich um neu angelegte Straßen handelt, 
weil sie dann erstmals die Möglichkeit erhalten, ihr Grundstück 
auch mit Fahrzeugen zu erreichen. Bei einer seit Jahrzehnten 
bestandenen „Sandpiste“ bestand diese Möglichkeit aber auch 
schon früher. Dann sollten die Anlieger auch darauf vertrauen 
dürfen, dass aufgrund der langjährigen Benutzungsmöglichkeit 
keine Erschließungsbeitragspflichten mehr für die Fahrbahn, die 
Entwässerung, den Gehweg und das Straßenbegleitgrün ent-
stehen werden. Erfolgt gleichwohl eine Heranziehung, führt dies 
bei den Betroffenen häufig zu Unverständnis und untergräbt das 
Vertrauen in die Rechtsordnung. Aus Gründen der Rechtssicher-
heit und der Gerechtigkeit ist es geboten, sog. „Sandpisten“ von 
der Heranziehung zu Erschließungsbeiträgen auszunehmen. Im 
Übrigen werden auch bei Landes- und Bundesstraßen keine Er-
schließungsbeiträge erhoben.

Golßen, den 20.09.2021

gez. Henri Urchs
Amtsdirektor

Wózjawjenje

12. oktobra 2021 až do 11. apryla 2022
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Golßen, den 20.09.2021

gez. Henri Urchs
Amtsdirektor
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Ausschreibungen Amt Unterspreewald

-Öffentliche Ausschreibung-
Die Stadt Golßen vermietet ab sofort in der Gartenstraße 7 in 

15938 Golßen eine Wohnung. Die Wohnung befindet sich EG 

und verfügt über 1 Zimmer inkl. Küche und Duschbad mit einer 

Gesamtwohnfläche von 31,33 m².

Der Fußboden und die Wände im Bad sind gefliest. Ein Fliesen-

spiegel in der Küche ist vorhanden. Alle anderen Fußböden sind 

mit Laminat ausgestattet. Die Wände sind mit Raufasertapete 

versehen.

Die Warmmiete beträgt 260,00 €. Diese setzt sich aus der Kalt-

miete in Höhe von 160,00 €/mtl. sowie den Betriebs- und Heiz-

kostenvorauszahlungen von insgesamt 100,00 €/mtl zusammen.

Für die Mietwohnung ist eine Kaution fällig in Höhe von 320,00 €.

Energieverbrauchsausweis: 102 kWh/(m²a), Erdgas, Baujahr 1969.

Besichtigungstermine vereinbaren Sie bitte mit Frau Waldschock 

unter der nachfolgend genannten Telefonnummer:

Amt Unterspreewald

Bauamt/Wohnungsverwaltung

Frau Waldschock

Markt 1

15938 Golßen

Tel. 035452 384-421

bauamt@unterspreewald.de

Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Golßen vermietet ab sofort in der Bahnhofstraße 16 a 

in 15938 Golßen eine Wohnung. Die Wohnung befindet sich  

1. OG und verfügt über 2 Zimmer inkl. Küche und einem Wan-

nenbad mit einer Gesamtwohnfläche von 43,83 m².

Der Fußboden und die Wände im Bädern sind gefliest. 

Ein Fliesenspiegel in der Küche ist vorhanden. 

Alle anderen Fußböden sind mit einem hochwertigen und pfle-

geleichten PVC-Design Belag ausgestattet. Die Wände sind mit 

Raufasertapete versehen.

Die Warmmiete beträgt 305,00 €. Diese setzt sich aus der Kalt-

miete in Höhe von 237,00 €/mtl. sowie den Betriebs- und Heiz-

kostenvorauszahlungen von insgesamt 68,00 €/mtl. zusammen.

Für die Mietwohnung ist eine Kaution fällig in Höhe von 474,00 €.

Energieverbrauchsausweis: 111 kWh/(m²a), Erdgas, Baujahr 1969.

Besichtigungstermine vereinbaren Sie bitte mit Frau Waldschock 

unter der nachfolgend genannten Telefonnummer:

Amt Unterspreewald

Bauamt/Wohnungsverwaltung

Frau Waldschock

Markt 1

15938 Golßen

Tel. 035452 384-421

bauamt@unterspreewald.de

Jagdgenossenschaften

Einladung der  
Jagdgenossenschaft Drahnsdorf

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Drahnsdorf lädt alle Jagd-

genossen zur Genossenschaftsversammlung am 22.10.2021 
um 19:00 Uhr in das Restaurant Rhodos Blue in der Pension 
Auszeit Drahnsdorf ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Vorlesen der Tagesordnung

2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung

3. Bestätigung der Tagesordnung

4. Bericht des Vorstandes

5. Kassen- und Revisionsbericht 2020/2021

6. Entlastung des Vorstandes

7. Bericht der Pächter

8. Diskussion/Verschiedenes

9. Schlusswort

Der Vorstand bittet die Jagdgenossen um Mitteilung der aktuel-

len Bankverbindung.

Es wird ein Essen gereicht.

Der Vorstand bittet um rege Teilnahme.

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Drahnsdorf



- 15 - AMTSBLATT AMT UNTERSPREEWALDNR. 10/2021

Einladung
Sehr geehrte Mitglieder der Jagdgenossenschaft Sellendorf,
zu der am Freitag, dem 12.11.2021 um 19:00 Uhr in der Feuer-
wehr in Sellendorf stattfindenden Jahreshauptversammlung la-
den wir alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Sellendorf bzw. 
deren bevollmächtigte Vertreter recht herzlich ein.

Tagesordnung:
• Begrüßung
• Esseneinnahme
• Information zur aktuellen Situation
• Bericht der Jagdausübenden
• Rechenschaftsbericht 2020/2021
• Haushaltsplan 2021/2022
• Diskussion
• Beschlussfassung zur Entlastung des Vorstandes
• weitere Beschlüsse
• Auszahlung Jagdpachten
• Sonstiges

Wir bitten um das möglichst vollständige Erscheinen unserer 
Mitglieder. Weiterhin bitten wir um nachweisliche Informationen 
bei Flächenänderungen.
Es ist zwingend darauf zu achten, die aktuellen Coronabestim-
mungen des Landes Brandenburg einzuhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorsitzende der Jagdgenossenschaft Sellendorf

Sonstiges

Teilnehmergemeinschaft der Flurneuordnung Kasel-Golzig, 
Verf.-Nr. 6004 J
c/o Landesamt für Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung
Oscar-Kjellberg-Straße 15, 03238 Finsterwalde
Bodenordnungsverfahren Kasel-Golzig, Verf.-Nr. 6004 J

Öffentliche Bekanntmachung
Der 1. Nachtrag des Bodenordnungsplanes im Bodenordnungs-
verfahren Kasel-Golzig wurde aufgestellt und am 19.07.2021 
durch das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft 
und Flurneuordnung genehmigt.
I. Bekanntgabe des 1. Nachtrages des Bodenordnungsplanes
Die Bekanntgabe des Bodenordnungsplanes erfolgt durch Aus-
legung seiner Bestandteile zur Einsichtnahme für die Teilnehmer 
und Nebenbeteiligten.
Die Auslegung folgender Bestandteile des 1. Nachtrages zum 
Bodenordnungsplan wird gemäß Planungssicherstellungsge-
setz (PlanSiG) durch Veröffentlichung im Internet ersetzt:
Bestandteil 1 - Textlicher Teil
Bestandteil 6 - 1. Änderung zum Plan über die gemeinschaftli-
chen und öffentlichen Anlagen
Bestandteil 7 - Verzeichnis der neuen Flurstücke
Bestandteil 8 - Zuteilungskarte
Bestandteil 9 - Beschlüsse, Vereinbarungen (Verwaltungsakte, 
Beschlüsse der Gemeinden und der Teilnehmergemeinschaft)
Die Unterlagen sind für die Beteiligten vom 15.11.2021 bis 
26.11.2021 im Internet unter
https://lelf.brandenburg.de/lelf/de/flurneuordnung/
informationenzubov/ kas6goLNNzig4jeL/
einsehbar.
Im Übrigen erfolgt die Auslegung der Bestandteile des 1. Nach-
trages zur Einsichtnahme für die Teilnehmer und Nebenbeteilig-
ten zu folgenden Terminen:
Dienstag den 16. und 23.11.2021 
jeweils 9 – 12 Uhr und 13 - 18 Uhr

Donnerstag den 18. und 25.11.2021 
jeweils 9 -12 Uhr und 13 – 16 Uhr
im
Amt Unterspreewald
Markt 1, 15938 Golßen (Ratssaal)
Aufgrund der COVID-19-Pandemie und zum Schutz Ihrer eige-
nen Gesundheit wird empfohlen, vor Wahrnehmung des Aus-
legungstermins die Möglichkeit zur telefonischen Auskunft zu 
nutzen.
Hierzu stehen Ihnen Bedienstete des Vermessungsbüro Marr
vom 15.11.2021 bis 26.11.2021
jeweils von 09.00 bis 15.00 Uhr (Fr. bis 12.00 Uhr)
unter der Telefonnummer 0355 58443238
zur Verfügung.
Sollten Sie den Auslegungstermin dennoch wahrnehmen wollen, 
bitten wir Sie zur Vermeidung von Wartezeiten und zur Vermei-
dung von unnötigen gesundheitlichen Gefährdungen durch eine 
größere Anzahl wartender Beteiligter um vorherige Terminver-
einbarung bis zum 14.11.2021 unter o. g. Telefonnummer.

II. Ladung zum Anhörungstermin
Der Anhörungstermin zum 1. Nachtrag des Bodenordnungspla-
nes findet für die Teilnehmer und Nebenbeteiligten
am 30.11.2021 von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr im
Amt Unterspreewald
Markt 1, 15938 Golßen (Ratssaal)
statt.
Die Beteiligten können sich im Auslegungs- und im Anhörungs-
termin vertreten lassen. Der Vertreter hat im Termin eine schrift-
liche Vollmacht vorzulegen. Die Unterschrift des Vollmachtge-
bers muss öffentlich oder amtlich beglaubigt sein.
Widersprüche gegen den 1. Nachtrag zum Bodenordnungsplan 
müssen zur Vermeidung des Ausschlusses in dem Anhörungs-
termin oder innerhalb von zwei Wochen nach diesem schriftlich 
bei der zuständigen Flurbereinigungsbehörde,
Teilnehmergemeinschaft der Flurneuordnung Kasel-Golzig
c/o Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft 
und Flurneuordnung
Oscar-Kjellberg-Straße 15
03238 Finsterwalde
erhoben werden.
Aufgrund der COVID-19-Pandemie und zum Schutz Ihrer  
eigenen Gesundheit wird empfohlen, Widersprüche vorrangig 
schriftlich einzulegen und den Anhörungstermin nur in unbe-
dingt notwendigen Fällen wahrzunehmen.
Sollten Sie den Anhörungstermin dennoch wahrnehmen wollen, 
bitten wir Sie zur Vermeidung von Wartezeiten und zur Vermei-
dung von unnötigen gesundheitlichen Gefährdungen durch eine 
größere Anzahl wartender Beteiligter um vorherige telefonische 
Terminvereinbarung. Hierzu stehen Ihnen Bedienstete des Ver-
messungsbüros Marr
vom 15.11.2021 bis 29.11.2021
jeweils Mo – Fr. von 09.00 bis 15.00 Uhr (Fr. bis 12.00 Uhr)
unter der Telefonnummer 0355 58443238
zur Verfügung.
Bringen Sie bitte sowohl zum Auslegungstermin, als auch zum 
Anhörungstermin Ihren Personalausweis und den Ihnen zuge-
sandten Auszug aus dem 1. Nachtrag zum Bodenordnungsplan 
mit. Sie werden ferner gebeten, bei diesen Terminen zur Vermei-
dung gesundheitlicher Gefährdungen die üblichen Mund-Nasen-
Bedenkungen entsprechend der aktuellen Verordnung zu tragen.
Versäumt ein Beteiligter die fristgerechte Einlegung eines Wider-
spruchs oder erklärt er sich nicht bis zum Ablauf der Frist über den 
Verhandlungsgegenstand, so wird angenommen, dass er mit dem 
1. Nachtrag zum Bodenordnungsplan oder dem Ergebnis der Ver-
handlung einverstanden ist (§ 134 Abs. 1 FlurbG). Das Verschul-
den eines Vertreters oder Bevollmächtigten steht dem eigenen 
Verschulden des Vertretenen gleich (§ 134 Abs. 4 FlurbG).

Finsterwalde, den 07.09.2021

gez. I. Reppmann
Fachvorstand
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Auch die Änderung gewisser Gewohnheiten kann schon den 
Einbruchschutz stärken. Viele Einbrüche können durch richtiges 
Verhalten und den Einbau von mechanischem Schutz verhindert 
werden. Der sorglose Umgang mit Schlüsseln macht es den 
Einbrechern leicht, einzudringen. Oft stecken auch die Haustür-
schlüssel von außen im Schloss der Haustür, oder es stehen 
sogar die Haus- oder Terrassentüren offen und weit und breit ist 
niemand zu sehen.
In Sachen Einbruchschutz rät die Polizei grundsätzlich zu 

erhöhter Aufmerksamkeit und gibt folgende Tipps:

• Alarmieren Sie die Polizei bei verdächtigen Wahrnehmungen 
umgehend über den Notruf 110! Die Polizei wird allen Hinwei-
sen mit der notwendigen Sorgfalt nachgehen.

• Die Polizei ist auf Ihre Mithilfe angewiesen. Notieren Sie sich 
im Verdachtsfall insbesondere Kennzeichen von auffälligen 
Fahrzeugen oder Personenbeschreibungen!

• Pflegen Sie Kontakt zu Ihren Nachbarn - dann haben Einbre-
cher weniger Chancen. Achten Sie auf Fremde im Haus oder 
auf dem Nachbargrundstück!

• Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung bei längerer Abwesen-
heit einen bewohnten Eindruck macht! Geben Sie keine Hin-
weise auf Ihre Abwesenheit!

• Schließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei 
kurzer Abwesenheit!

• Erstellen Sie eine Wertsachenliste!
• Geben Sie keine Hinweise über Ihre Abwesenheit! (z.B. in Fa-

cebook „Sind für zwei Wochen auf Malle“)
• Bitten Sie Ihren Nachbarn bei längerer Abwesenheit Ihren 

Briefkasten zu leeren.
Falls es doch einmal zu einem Einbruch gekommen ist
• Bewahren Sie Ruhe!
• Rufen Sie über die 110 die Polizei und betreten Sie nicht das 

Haus bzw. die Wohnung.
 Sie wissen nicht, ob sich der oder die Täter noch im Haus 

befinden.

• Sollten Sie dem Täter noch begegnen, spielen Sie nicht den 
Helden und stellen sich ihm in den Weg. Besser prägen Sie 
sich die Person oder das Fluchtfahrzeug möglichst genau ein.

Die polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes 
(ProPK) hat ihre Broschüre „Sicher wohnen“ neu aufgelegt und 
um das Thema Smart Home erweitert. Die Broschüre ist kosten-
los bei allen Polizeidienststellen erhältlich oder kann unter www.
polizei-beratung.de/medienangebot/detail/1-sicher-wohnen her-
untergeladen werden. Zusätzliche Informationen erhalten Bürge-
rinnen und Bürger auch auf der Internetseite www.k-einbruch.de.
Zum diesjährigen Tag des Einbruchschutzes bietet die polizeili-
che Beratungsstelle wieder eine telefonische Beratung an. Am 
Sonntag, dem 31.10.2021 in der Zeit von 10.00 bis 15.00 Uhr 
können Sie sich kostenlos informieren und vielleicht einen Bera-
tungstermin vereinbaren.
Für Rückfragen stehen Ihnen auch die Mitarbeiter der Bera-
tungsstelle der Polizeiinspektion Dahme-Spreewald unter der 
Telefonnummer 03375 270 1083/-1087 oder per E-Mail an 
praevention.pids@polizei.brandenburg.de auch an allen ande-
ren Werktagen zur Verfügung.

Mitarbeiter Polizei

Bewerbungsstart für Deutscher Preis für 

2021

Am 16. September 2021 beginnt die Bewerbungsphase für den Preis für digitale

kulturelle Bildung, ausgelobt von Kulturstaatsministerin Monika Grütters und der

Kulturstiftung der Länder. Wettbewerbsbeiträge können bis zum 27. Oktober 2021 

unter www.kulturlichter-preis.de eingereicht werden. 

Teilnehmen können alle gemeinnützigen Kultureinrichtungen und -initiativen aus den 

Bereichen Musik, Theater, bildende, darstellende und angewandte Kunst, Literatur, 

Soziokultur, Film, Medien, Digitales sowie kulturgutbewahrende Einrichtungen und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts. Einrichtungen der kulturellen Kinder-, Jugend-

und Erwachsenenbildung wie auch Bildungseinrichtungen können zudem als 

Kooperationspartner mitwirken. 

Jede Einrichtung oder Initiative muss sich mit einem konkreten Projekt bewerben, je Träger 

wird pro Jahr nur ein Projekt zum Wettbewerb zugelassen. Das Projekt kann entweder als 

Konzept vorliegen oder sich bereits in der Umsetzung befinden. Einrichtungen oder 
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Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zum Online-Bewerbungsverfahren
finden Sie auf der Webseite www.kulturlichter-preis.de. 

Die Auszeichnung „KULTURLICHTER – Deutscher Preis für kulturelle Bildung“ wurde 

im vergangenen Jahr von Kulturstaatsministerin Monika Grütters und der Kulturstiftung 
der Länder ins Leben gerufen. Erstmals verliehen wurde er Anfang 2021. Der Preis fördert 
die Umsetzung erfolgversprechender Konzepte der kulturellen Bildung. Die 
Staatsministerin und eine Vertreterin oder ein Vertreter des Landes Berlin werden die 
Preise im Jahr 2022 in Berlin verleihen, da Berlin aktuell den Vorsitz im Stiftungsrat der 
Kulturstiftung der Länder innehat.

Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter www.kulturlichter-preis.de.

Pressestelle Kulturstiftung der Länder

Hans-Georg Moek, Leiter Kommunikation
Tel +49 (0)30 / 89 36 35 29, presse@kulturstiftung.de

Kulturstiftung der Länder 
Lützowplatz 9, 10785 Berlin

www.kulturstiftung.de

Pressestelle BKM

Dr. Joachim Riecker, Leiter der Pressestelle und Pressesprecher
Tel + 49 (0)30) / 18 68 14 33 33, presse@bkm-info.bund.de

Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin

www.kulturstaatsministerin.de

Konzept vorliegen oder sich bereits in der Umsetzung befinden. Einrichtungen oder 

Initiativen, die sich im Vorjahr bereits beworben hatten, können sich bei der aktuellen 

Ausschreibung wieder bewerben, sofern ein gänzlich neues oder nennenswert 

weiterentwickeltes Projekt eingereicht wird. 

Im Rahmen des Wettbewerbs werden drei Auszeichnungen vergeben: Der Preis des 

Bundes zeichnet ein Projekt aus, das bundesweit adaptiert werden kann. Der Preis der 

Länder würdigt ein Projekt, das regional oder interregional übertragen werden kann. Beide 

Auszeichnungen sind mit Prämien von jeweils 20.000 Euro verbunden. Hinzu kommt der 

undotierte Preis des Publikums für ein Projekt mit besonderem Potenzial. Die Gewinnerin 

oder der Gewinner erhält eine maßgeschneiderte Beratung für die Weiterentwicklung und 

professionelle Umsetzung des Projekts. 

Eine von der Kulturstaatsministerin und der Kulturstiftung der Länder berufene Jury trifft 

die fachliche Auswahl für den Preis des Bundes und den Preis der Länder. Die Jury 

benennt auch die Nominierten für die Wahl des Publikumspreises. Die Gewinnerin oder 

der Gewinner wird in einem öffentlichen Online-Voting ermittelt. 

Die Entscheidung fällt die Jury anhand von sieben Kriterien. Ausschlaggebend sind vor 

allem die Nutzung innovativer Methoden der Vermittlung und der Einsatz neuer 

Technologien – wie zum Beispiel künstliche Intelligenz. Die Effekte und Wirkungen der 

Projekte müssen bei den Zielgruppen plausibel belegt oder in Aussicht gestellt werden

können. Zudem sollen die Projekte ihre Konzepte und Instrumente anderen Einrichtungen 

und Akteuren aktiv zur Verfügung stellen und damit zu ihrer Verbreitung beitragen.
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Trink- und Abwasserverbände

Der Trink- und Abwasserzweckverband 
Dürrenhofe/Krugau gibt folgende  
Entsorgungstermine der Lidzba  

Reinigungsgesellschaft mbH 
im Verbandsgebiet bekannt

Schlepzig 08.11.2021 – 19.11.2021
Gewünschte Entsorgungen außerhalb dieser Zeiten vereinbaren 
Sie bitte mit:
Lidzba Reinigungsgesellschaft mbH
Am Seegraben 14
03058 Groß Gaglow
Tel.: 0355 5829-0
Fax: 0355 5829-31

Störmeldungen richten Sie bitte:

Für den Bereich Trinkwasser
an Herrn Gerasch-Wolling   Tel.: 0152 05210557

Für den Bereich Abwasser
an Herrn Ortak   Tel: 0152 05216267
an Herrn Lawnik   Tel: 0173 3675625

gez. Annett Lehmann
Verbandsvorsteherin des TAZ Dürrenhofe/Krugau

Sonstiges

Der KAEV „Niederlausitz“  
feiert den 30. Geburtstag!

Wir laden Sie am Samstag, dem 02.10.2021, zum Tag der 
offenen Tür ein. Besuchen Sie uns von 10 bis 14 Uhr auf 
dem Gelände des Entsorgungszentrums in Lübben-Rats-
vorwerk.

Erfahren Sie Interessantes rund um den KAEV „Niederlau-
sitz“ und seine Partner.
Lassen Sie sich über das Deponiegelände führen.
Nutzen Sie die Gelegenheit zu erkunden, wie mithilfe des 
Blockheizkraftwerk (BHKW) aus Abfall Energie wird.
Die Mitarbeiter des KAEV beantworten Ihnen an verschiede-
nen Informationsständen, Fragen rund um die Abfallentsor-
gung und -vermeidung.

Kreativ- und Bastelangebote für Jung und Alt runden das 
Angebot ab.

Natürlich ist auch für Speis und Trank gesorgt! Feiern Sie mit 
uns Jubiläum und erleben Sie einen erlebnisreichen Tag!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr KAEV „Niederlausitz“

Hinweis: An diesem Tag sind die Abfallannahmestellen 
Lübben-Ratsvorwerk und Göritz (Vetschau/Spreewald) 
geschlossen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen aufgrund der  
Corona-Pandemie vorbehalten.

Vereine und Verbände

Sport

Spielplan Monat September  
SV Wacker 21 Schönwalde

Wacker Schönwalde (KL)
Wacker Schönwalde II (2.KK)
SG Lubolz/Niewitz/Schönwalde (AH)
SpG Lubolz I/Wacker 21 (D-Jug.)
SpG Wacker21/Lubolz (E-Jug.)

Sa., 02.10.21
10:00 Uhr/Goyatzer SV – SpG WacLub (E-Jug.)
So. 03.10.21
13:00 Uhr/SpG Sch/Lübben 2 – Wacker Schönwalde II (2.KK)
15:00 Uhr/SpG Sch/Lübben – Wacker Schönwalde (KL)
Sa., 09.10.21
10:00 Uhr/SV 1885 Golßen – SpG LubWac (D-Jug.)
15:00 Uhr/Wacker Schönwalde – Sv Calau oder Spvgg Raddusch 
(Pok.)
So., 17.10.21
14:00 Uhr/Wacker Schönwalde II – SpG Missen II/Calau II (2.KK)
So., 24.10.21
15:00 Uhr/SpG Jamlitz Liebr. – Wacker Schönwalde II (2.KK)
15:00 Uhr/TSV Missen – Wacker Schönwalde (KL)
Sa., 30.10.21
14:00 Uhr/BW Vetschau – Wacker Schönwalde II (2.KK)
So., 31.10.21
9:45 Uhr/SpG LubWac – Goyatzer SV (D-Jug.)
10:00 Uhr/SpG WacLub – SV 1885 Golßen (E-Jug.)
14:00 Uhr/BW Lubolz – Wacker Schönwalde (KL)

Allgemeine Veröffentlichungen

Schluss mit der Ruhe in Landwehr
Lange war es ruhig in Landwehr. Doch damit ist seit dem 
28.08.2021 Schluss. An die früheren Feste und das bunte Leben, 
das in Landwehr immer herrschte, soll nun angeknüpft werden. 
Dazu gründeten über 40 Bürgerinnen und Bürger Ende August 
einen Dorfverein. Dieser wird zukünftig unter dem Namen „Land-
wehr – Am Bergl“ tätig.

Schon einigen Monaten zuvor tüftelten einige Landwehrsche an den 
Gründungsdokumenten, denn Ideen allein reichen natürlich nicht 
aus. Doch davon gibt es jede Menge. Zukünftig soll die Dorfgemein-
schaft wieder aufleben und gestärkt werden. Halloween-Umzüge, 
Erntefeste, Weihnachts- und Adventsfeiern, Osterfeuer, Ostereier-
suche für die Kleinsten, Sommerabende mit Kino oder Tanz, ein 
Bücherschrank und vieles mehr sollen das Dorfleben zukünftig ge-
nauso prägen, wie Angebote für Kinder und Senioren oder Projekte 
rings um Natur- und Umweltschutz. Im Mittelpunkt des Vereins und 
der zukünftigen Aktivitäten steht in der nächsten Zeit die Erstellung 
einer Chronik und die Vorstellung der Dorfgeschichte an gemütli-
chen Abenden. Einen kleinen Auszug aus den bereits gesammelten 
Daten und Fotos gab die Arbeitsgruppe Chronik bereits den Anwe-
senden der Gründungsversammlung. Ach was wurde da gelacht, 
erzählt und sogar die ein oder andere Träne weggewischt.

Jetzt heißt es einige bürokratische Hürden zu nehmen und neben-
bei, abhängig von der pandemischen Lage, die ersten Veranstal-
tungen zu organisieren.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die bisher nicht die Möglich-
keit hatten, sich über den Verein zu informieren oder beizutreten, 
können sich jederzeit gern an Detlef Thiel (Vorsitzender), Silke Mül-
ler (stellv. Vorsitzende), Stefanie Brost (Kassenwartin), Birgit Hein 
(Schriftführerin) oder Simone Scholz (Beisitzerin) wenden.

Wir freuen uns auf alles, das da kommt.
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Christenlehre Schönwalde:
1. – 2. Klasse: Donnerstag, 12.30 – 13.30 Uhr
3. – 4. Klasse: Donnerstag, 14.00 – 15.00 Uhr
5. – 6. Klasse: Donnerstag, 15.00 – 16.00 Uhr
Konfirmandenunterricht:
für den Groß-Sprengel Dahme-Berste-Land vierzehntägig diens-
tags im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Luckau, Schulstr. 1
Frauenkreis des Pfarrsprengels Golßen: (jeden 2. Mi. im Monat)
Mittwoch, 13.10., 14.00 Uhr im Pfarrhaus Golßen
Frauengesprächskreis Golßen:
Dienstag, 26.10., 19.00 Uhr, im Pfarrhaus Golßen
Frauenkreis Schönwalde:
Dienstag, 12.10., 19.00 Uhr im Paul-Gerhard-Saal
Männerkreis:
nach interner Absprache, im Pfarrhaus Golßen
Gemeindechor Golßen:
mittwochs, 18.00 Uhr im Pfarrhaus Golßen
Ökumenischer Kirchenchor Schönwalde:
Termine erfragen bei Uta Schulz, 035474 3466
Posaunenchor Waldow:
Probt in der Regel wöchentlich am Donnerstag um 19.00 Uhr im 
Gemeindesaal Paul-Gerhard in Schönwalde
nachfragen bei Uta Sacher, 035477 4181

Zusammenkünfte - Jehovas Zeugen
Jehovas Zeugen haben pro Woche zwei reguläre Gottesdienste. 
Im Mittelpunkt dieser öffentlichen Zusammenkünfte steht die Bibel 
und wie man sie im Alltag lebendig werden lässt. Das Programm 
beginnt und endet mit Lied und Gebet. Man muss kein Zeuge Je-
hovas sein, um unsere Gottesdienste zu besuchen. Jeder ist herz-
lich eingeladen, einmal hereinzuschauen. Wegen der Pandemie 
finden unsere Zusammenkünfte online statt. Es ist auch möglich 
über Telefon zuzuhören. Hinweise zur Teilnahme erhalten Sie unter 
der Telefonnummer 03546 220255.

Die Gottesdienste werden gegenwärtig zu folgenden Zeiten über-
tragen:
Mittwoch, 19:00 Uhr
In dieser Zusammenkunft steht das gemeinsame Lernen aus der 
Bibel im Vordergrund.
Durch kurze Videos wird dies lebendig.
Sonntag, 10:00 Uhr
Öffentlicher Vortrag, anschließend eine Bibelbetrachtung anhand 
eines aktuellen Wachtturm-Artikels.
Gastvortrag am 03.10.2021 – Gastdozent Kay - André Manasterny 
begibt sich in seinem
Vortrag „Kann Liebe Hass besiegen?“ auf Spurensuche durch die 
Bibel.

Mehr Informationen finden Sie auf der Website jw.org
Gern können Sie uns anrufen oder anschreiben:
Andreas & Katrin Junge Tel. 03542 9399383 akjunge@web.de

Bereitschaftsdienste

Notrufe

Feuerwehr/Rettungsdienst 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen  
Vereinigung
außerhalb der Öffnungszeiten 116 117
Polizei 110
Zentrale Rufnummer der Leitstelle 0355 6320
Stromstörungshotline 0800 2305070
Gasstörungsdienst Stadt- und Überland-
werke GmbH Luckau-Lübbenau (SÜLL)
Funk:

03544 50260
01714690129

Gasstörungsdienst Stadt- und Überland-
werke GmbH Lübben (SÜW) 03546 277930
Wasserstörungsdienst für den Bereich TAZV 
Luckau für Havarien nach
Dienstschluss 0800 8807088

Kirchliche Mitteilungen

Kirchliche Mitteilungen Oktober 2021
Monatsspruch Oktober:

Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen
zur Liebe und zu guten Werken.

(Hebr 10,24)

Pfarrsprengel Dahme-Berste-Land
Gottesdienste:

3. Oktober, 18. Sonntag nach Trinitatis, Erntedankfest
10.00 Uhr Zentraler Erntedankgottesdienst in Jetsch, anschlie-

ßend gemeinsames Mittagessen
10.00 Uhr Krossen LKG
14.00 Uhr Zentraler Erntedankgottesdienst in Kasel-Golzig
10. Oktober, 19. Sonntag nach Trinitatis
9.30 Uhr Golßen
9.30 Uhr Freiwalde (Gottesdienstprojekt)
9.30 Uhr Waldow
11.00 Uhr Altgolßen
11.00 Uhr Rietzneuendorf
17. Oktober, 20. Sonntag nach Trinitatis
9.30 Uhr Krossen
9.30 Uhr Freiwalde (Gottesdienstprojekt)
11.00 Uhr Zützen mit Goldener Konfirmation
14.00 Uhr Schönwalde mit Goldener Konfirmation
24. Oktober, 21. Sonntag nach Trinitatis
9.30 Uhr Golßen
9.30 Uhr Freiwalde (Gottesdienstprojekt)
11.00 Uhr Drahnsdorf
31. Oktober, Reformationstag

Bitte beachten Sie zur Feier des Reformationsfes-
tes die Aushänge.Zum Redaktionsschluss stand 
noch nicht fest, wo und wann der Gottesdienst ist.

10.00 Uhr Krossen LKG

Weitere Termine im Oktober:
Christenlehre Golßen:
1. – 3. Klasse: Montag, 14.00 – 15.00 Uhr
4. – 6. Klasse: Montag, 15.30 – 16.300 Uhr
im Pfarrhaus Golßen
Christenlehre Kasel-Golzig:
Montag, 16.00 – 17.00 Uhr
im Gemeindehaus Kasel-Golzig

Tourenplan der Fahrbibliothek
Der Landkreis Dahme-Spreewald bietet die bibliotheksmäßige Be-
treuung durch den Bücherbus an. 
Der Leser kann im Bücherbus unter etwa 4000 Medien auswählen, 
weitere 35.000 Medien stehen im Magazin in Lübben zum Austausch 
bereit. Neben Büchern aller Interessensgebiete sind auch Zeitschrif-
ten, Filme, Hörbücher, Musik-CDs und Spiele im Angebot. Jährlich 
werden etwa 1.200 Medien neu angeschafft. Den Tourenplan finden 
Sie anbei und unter dem angegebenen Link zur Seite des Landkrei-
ses Dahme-Spreewald - dort auf der rechten Seite.*

Viel Spaß beim Lesen!

Anbieter: Landkreis Dahme-Spreewald
Telefon: 03546 2257782
Fax: 03546 2257783
E-Mail: fahrbibliothek@dahme-spreewald.de
Internet: www.dahme-spreewald.info/de/bildung
/fahrbibliothek/2897.html
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Herzlichen Dank

Jugendweihe

sage ich allen für die vielen 

Glückwünsche, Geschenke und 

Aufmerksamkeiten anlässlich 

meiner

Moritz Domann

Falkenhain, im August 2021

Monde und Jahre vergehen

und sind immer vergangen,

aber ein schöner Moment

leuchtet das ganze Leben hindurch.

Herzlichen Dank ...
.

.. sagen wir an unsere Familie, Verwandte,

Trauzeugen, Freunden und Bekannten für

die Glückwünsche, Blumen und

Geschenke zu unserer Hochzeit.

Marleen und Toni Rosemann
Zützen, im August 2021

Entsorgungs-GmbH 
Luckau

Klein Container
1,3 m3 

mit Multicar

Im Angebot:

Nissanstraße 17 · 15926 Luckau

 Tel. 0 35 44/5 03 80 · Fax 0 35 44/50 38 20

Mail: post@entsorgungs-gmbh.de

Haus von Privat gesucht! 

Netten Eigentümer gesucht, 

der sein Haus oder Freizeit-

grundstück verkauft. 

E-Mail: fa.manthey@gmx.de 

oder Tel.: 0173 - 3 67 73 19

Ihre Medienberaterin vor Ort

Karin Jach berät Sie gerne.

0171 1524571 | karin.jach@wittich-herzberg.de

Bald ist Weihnachten. 
Denken Sie an Ihre Festtagsgrüße!

Hier wäre Platz für

Ihre Werbung

Klavierunterricht in Gersdorf bei Golßen
von Konzertpianist auf eigenem Flügel für Anfänger und
Fortgeschrittene. (Kostenlose Probestunde)

Frank Gutschmidt - Tel.: 03 54 52 / 17 99 65
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Hauptstraße 2
15907 Lübben/Spreewald
Tel. 0 35 46 / 22 67 76
Fax 0 35 46 / 22 63 93
Funk 01 72 / 3 22 46 36
www.steuerbuero-gebert.de  
info@steuerbuero-gebert.de

Mit Strategie
und Ausdauer

zum Erfolg

Gerlinde Gebert
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Kleine Mühle 2 • 15938 Drahnsdorf • OT Krossen

daheim-immobilien@web.de

 035453-188 988 • Mobil: 0173-307 97 66

Fax: 035453-188 987 • www.da-heim-immobilien.com

 

Daheim-Immobilien

Heike Lemcke

Seit 2001 für Sie im 

Immobiliengeschäft!

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen - Ich weiß wie das geht.

 Tel.  0 3 37 65 / 8 32 50

oder Schwester Kerstin 01 73 / 4 32 33 09

Schwester Jutta 01 73 / 4 32 31 37

Informieren Sie sich. Wir sind auch in Ihrer Nähe. Freundliche 
Schwestern vor Ort. Gern kommen wir zur Beratung. Rufen Sie an.

• Palliative Care   • Hauswirtschaftliche 
• Grundpflege       Versorgung
• Mahlzeitendienst   • Tagesbetreuung
• Behandlungspflege            Demenz-Erkrankter
   u.v.m.

Häusliche Krankenpflege
 Berufskraftfahrerausbildung • Punkteabbau

Fahrschule Ideal
Inh. Uwe Zadow Z 0171/6529765

Sprechzeiten: 

Luckau:   Mo. + Mi. 12.00 - 15.00 Uhr 

Do. + Fr. 12.00 - 17.00 Uhr
Golßen: Mo. + Mi. 15.30 - 16.30 Uhr

Terminvereinbarung per Telefon oder Mail!

Theoretischer Unterricht

www.academy-fahrschule-ideal.de · info@academy-fahrschule-ideal.de

in Luckau, Bahnhofstraße 12a

Tel. 0 35 44 / 41 78 60

1 x monatlich von
Mo. - Sa. ab 17.00 Uhr

in Golßen, Mühlenstraße 19
Tel. 03 54 52 / 1 77 29

1 x monatlich von  
Mo. - Sa. ab 17.00 Uhr

Ferienlehrgang ab 11. Oktober 2021 – Beginn: 10:00 Uhr

Wir kümmern  

uns um Ihre

Versicherungs- und 

Finanzfragen!

Ihre LVM-Versicherungsagentur

Katrin Friedrich
Gubener Straße 43 · 15907 Lübben (Spreewald)
Telefon 03546 187772 · k-friedrich.lvm.de

KANZLEI SCHURICH

RECHTSANWALT

MAG. IUR. FRANK SCHURICH
FACHANWALT FÜR ARBEITSRECHT

VERTRAGS-, STRAF-,
VERKEHRS-, ERB-, BAU- UND

GRUNDSTÜCKSRECHT

15907 LÜBBEN (SPREEWALD)
HAUPTSTRASSE 3/4

Tel.: 0 3546 /1827 10

Fax: 0 3546 / 1803 86

INFO@KANZLEI-SCHURICH.DE

WWW.KANZLEI-SCHURICH.DE

Wählen Sie in Ruhe Ihr Traumkleid aus über 3000 vorrätigen hochwertigen     

neuen Brautkleidern bekannter deutscher und internationaler 

          Markenhersteller zum Outlet-Festpreis. Große Auswahl 
an passendem Zubehör, Festmode und Anzügen.

Für einen Anprobetermin erreichen SieFür einen Anpr
uns unter: uns unter: uns unter: 035 91 / 318 99 09 oder
0151 / 42 26 65 00

zum 
Outlet-Preis

Über 
3000 neue

Über 1.000 Marken 
Brautkleider zum 
Outlet Festpreis 
von je 298 Euro.

Brautmode-Discount.de Capitain Outlet GmbH, 

Thomas-Müntzer-Strasse 4c, 02625 Bautzen


